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Wem gehört Flöckchen?
Björn Schaber aus Full-Reuenthal findet einen Kater und via Facebook dessen Besitzer. Diese wollen ihn wegen der Tierarztkosten nicht abholen.

DeborahGonzalez

AmDonnerstagabend,dem9.Ja-
nuar, ist Björn Schabers Ehefrau
gegen 19.30 Uhr auf dem Heim-
weg. Beim Ausgang Klingnau
beimAutohausRichtungKoblenz
entdeckt sie eine angefahrene
Katze auf der Strasse. «Da die
Katze sich nicht bewegte, ging
meineFraudavonaus,dasssietot
ist», sagt Schaber. Als die kleine
weisse Katze sich aber bewegte
und ein leises Miauen von sich
gab, nahm die Frau sie ins Auto
und brachte sie zum Tierarzt.
«Das war eine Rettung in letzter
Sekunde. Sie musste die Nacht
über dort bleiben. Ob sie überle-
benwürde,warzudemZeitpunkt
fraglich», sagt Schaber.

Die kleine Katze, die sich
dann als Kater entpuppte, hatte
unter anderem eine schlimme
Verletzung an der Vorderpfote.
«DerTierarztglaubt,dassderKa-
ter von einem Kotflügel erfasst
wurde.» Flöckchen, wie Schaber
den Kater nennt, hatte Glück im
Unglück: Bei dem Unfall trug er
sich weder innere Verletzungen
noch Knochenbrüche zu. Vom
Unfallverursacher fehlte jede
Spur, doch Schaber macht ihm
keinen Vorwurf. «Der Fahrer hat
es sicher nicht einmal gemerkt.
Flöckchen wiegt so wenig, der
Fahrer dachte bestimmt, er hätte
einen Stein erwischt.»

NachKostenangabe:
Funkstille
KleinistderKatertatsächlich,der
Tierarzt schätzt sein Alter auf
sechs bis acht Monate. «Man
merkt, das Flöckchen noch kein
Teenager ist. Er tollt herum wie
ein Baby, ist verschmust und ver-
spielt», erzählt Schaber. Seit fast
drei Wochen lebt der Kater nun
bei ihm, seiner Frau und den an-
deren drei Katzen und drei Hun-
den. «Flöckchen geht es bei uns
hervorragend,ererholtsichgut.»

Der Kater ist weder geimpft
noch kastriert. Und vor allem:
Wem gehört er? Die Frage stellte
sichSchaber und fragte auf Face-

book und auf anderen Portalen
nach. Zuerst habe sich nichts ge-
tan. Nach ein paar Tagen habe er
dann ein E-Mail bekommen (der
E-Mail-Verkehr liegt der Zeitung
vor). Darin hiess es, dass die Fa-
milie, insbesondere die Tochter,
dieKatzesehrvermisse.Manwol-
le sie am selben Tag noch abho-
len. Die Verabredung stand für
denselben Abend.

ImNachhineinergänzteScha-
ber,dasserinSachenTierarztkos-
ten in Vorkasse getreten war. 180
FrankensolltedieBesitzerfamilie
zurückzahlen. «Dann kam keine
Antwort mehr.» Er versuchte es
amnächstenTagwieder,benutz-
teverschiedeneE-Mail-Adressen.
«Ich hatte nicht einmal den Na-
men des Besitzers. Nur die
E-Mail-Adresse. Bis heute warte
ich auf eine Antwort.» Diese
«Nichtreaktion» schockiere ihn.
Es ginge ihm hier auch nicht um
dasGeld.«Darüberkannmanre-

den. Wenn die Familie kein Geld
hat, hätten sie mir ja einen Ku-
chen backen können und dann
wären wir quitt.»

Dass sich die Familie noch
meldet, glaubt er nicht. Die Kos-
tensindinzwischenauf350Fran-
ken angewachsen und könnten
bald im vierstelligen Bereich lie-
gen, falls der Kater doch noch an
der Vorderpfote operiert werden
muss.AusserdemwürdeSchaber
es ihnen nicht mehr so leicht ma-
chenwollen:«Solltensiesichwie-
der melden, will ich Beweise, Er-
klärungenundmehrereFotos.Ich
möchte alles wissen, sonst gebe
ich den Kater nicht mehr her.»

Einerechtlichschwierige
Angelegenheit
Chippen, Kastrieren, Impfungen
und der Ausweis stehen jetzt auf
dem Plan. «Wir machen das jetzt
so, als wäre es unser Kater. Ich
sehe das gelassen.» Bei ihnen

habeFlöckchenvorerstseineige-
nes Zimmer, um sich einzuge-
wöhnen.MitdenanderenTieren
komme er gut aus. Er habe sich
guteingelebt.«Flöckchengehört
jetzt zur Familie.»

Nur: Darf Schaber den Kater
überhauptbehalten?«DerFinder
hatdiversePflichten:Ermussdas
Tierartgerechtunterbringenund
hat den Fund dem Eigentümer,
oder falls er diesen nicht kennt,
der zuständigen Meldestelle für
Findeltiere zu melden», sagt Isa-
belle Schnell, Juristin bei der Stif-
tung für das Tier im Recht (TIR).
Grundsätzlichgilt:DasEigentum
andemgefundenenTier läuftauf
den Finder über, wenn sich der
EigentümerinnertzweiMonaten
seit dieser Fundmeldung nicht
meldet.«Erstdann istderFinder
auchderrechtlicheEigentümer.»
Doch im Fall von Schaber sei die
Sachlage nicht so einfach, denn:
«Der Eigentümer hat sich mit

dem E-Mail innerhalb der vorge-
schriebenenFristbeimFinderge-
meldet.»Dasheisst,dassderKa-
ter Schaber wohl nie wirklich ge-
hören wird. Weder heute noch in
zwei Monaten oder drei Jahren.
Rechtlich gesehen dürfte er die
Katze als Finder zwar weiterhin
bei sich unterbringen, bis der
rechtmässige Eigentümer das
Tier abholt, aber sein Eigentum
wäre Flöckchen deswegen nicht.

«Der rechtliche Eigentümer
kann den Kater jederzeit zurück-
verlangen, egal wie viel Zeit ver-
strichen ist», sagt Schnell. Die
Nichtübernahme der Tierarzt-
rechnung berechtige den Finder
nicht, dem Eigentümer sein
Eigentum vorzuenthalten. Auch
dessen Verhalten spiele hierbei
keineRolle:«Nurweildieser lan-
gewartet,darfdarausnichtauto-
matischgeschlossenwerden,dass
er auf das Tier verzichtet. Diese
Annahme ist rechtlich sehr

schwierignachweisbarundistmit
Vorsicht zu geniessen.»

Aber: Schaber sei nicht in je-
dem Fall dazu verpflichtet, den
Kater rauszugeben. Zunächst
müsse der angebliche Eigentü-
mer glaubwürdige Beweise vor-
weisen. Dazu gehören Chip,
Impfpass,PassundFotos.Sollten
aber nur Fotos vorliegen, könne
derFindertrotzdementscheiden,
dass ihm das nicht genügt. Der
nächste Schritt für den angebli-
chen Eigentümer wäre dann der
GangvorsGericht.Dortwirdent-
schieden, ob die Beweise glaub-
würdiggenugsind,umdasEigen-
tum des Tieres auszumachen.
«Der Ausgang ist dann ziemlich
klar. Egal ob es dem Tier beim
Finderbessergeht,dasEigentum
wird im Schweizer Rechtssystem
sehr stark gewertet, weshalb das
Tierwohl hier eher zweitrangig
ist– leider», sagt Schnell.

KeineReaktion
derEigentümerfamilie
Die Eigentümerfamilie hat auf
Anfragen der Zeitung nicht re-
agiert.AuchdeshalbgehtSchaber
davon aus, dass sich an der mo-
mentanenSituationnichtsändern
wird. Der Eigentümer des Katers
ister,rechtlichgesehen,trotzdem
nicht. Doch könnte es einen Aus-
weg geben: «Herr Schaber könn-
te dem Besitzer einen einge-
schriebenen Brief schreiben und
ihm eine Deadline setzen, um
sein Tier abzuholen. Andernfalls
gehe er davon aus, dass er auf
dieses verzichte und ihm das
Eigentum daran verschaffe. Än-
dert sich bis zu dem gegebenen
Datum nichts, kann der Finder
davon ausgehen, dass der Eigen-
tümer auf sein Tier verzichtet»,
erklärt Schnell. Aber auch das
sei im Falle eines Rechtsstreits
schwierig, jedoch habe man we-
nigstens etwas Schriftliches.

Für die Schabers ist jede Op-
tion willkommen, denn: «Wir
werden tun, was nötig ist. Bei
uns geht es dem kleinen Racker
gut und wir lieben ihn. Er muss
bei uns bleiben.»

Flöckchens Besitzerfamilie will ihn nach einemUnfall wegen der Tierarztkosten nicht mehr. Die Finder möchten den Kater behalten. Bild: zvg

Das Zurzibiet wartet auf die Baulöwen
208 Hektaren Bauland stehen im Bezirk zur Verfügung, nur bei einem Drittel bestehen Entwicklungsabsichten. Nun gibt es neue Grundlagen.

Der Gemeindeverband Zurzi-
biet Regio hat seine Umfrage
unterhalb der 23 Mitgliedsge-
meinden bezüglich verfügbaren
Baupotenzials abgeschlossen.
Gemäss einer Medienmitteilung
des Verbands stünden im Zurzi-
biet auf 926 Parzellen (Mindest-
grösse 400 Quadratmeter)
207,6 Hektaren Bauland zur Ver-
fügung. Grösstenteils befindet
sich diese in Wohnzonen mit ge-
ringer Dichte oder in Gewerbe-
oder Industriezonen. Die Um-
frage ergab allerdings auch, dass
nur auf 28 Prozent davon kon-
krete Entwicklungsabsichten
bestehen (58,5 Hektaren) und
für den Bau auch zur Verfügung
stehen. Der Anteil der Eigentü-
mer, die keine Entwicklungsab-
sichten haben oder dazu keine
Angaben machen wollten, lag
bedeutend höher. Die Zahlen

bestätigen: Das Potenzial in den
involvierten Gemeinden ist da,
aber es wird noch zu wenig ge-
nutzt. Die Umfrage, die vom
Bauplanungsunternehmen «sa_
partners» im Auftrag von Zurzi-
biet Regio vergangenes Jahr rea-
lisiert wurde, beantworten 83
Prozent.

Die Gründe dafür, dass die
Eigentümer angaben, keine Ent-
wicklungsabsichten zu haben,
sind vielfältig. Sie reichen von
Eigenbedarf, zum Beispiel für
die Altersvorsorge, über schwie-
rig zu erschliessende Lage (zum
Beispiel am Hang) bis zu fehlen-
den rechtlichen Voraussetzun-
gen (Umzonungen, Landumle-
gungen). Auch die heutige Nut-
zung, zum Beispiel als Parkplatz,
Garten oder für die Tierhaltung,
spielt eine Rolle. Manche Parzel-
len könnten zudem nur im Zu-

sammenhang mit den umlie-
genden Parzellen entwickelt
werden. Insgesamt seien 71 Pro-
zent der Bauzonenreserven im
Zurzibiet bereits erschlossen

und somit baureif. Allerdings
wurden selbst die Parzellen, bei
denen konkrete Entwicklungs-
absichten bestehen, bisher
kaum publiziert. Es besteht also

noch ein grosses Potenzial,
wenn es darum geht, die Bau-
zonenreserven auf dem Markt
«sichtbar» zu machen. «Eine
weitere Erkenntnis ist, dass sich
im Zurzibiet sehr viele grosse
Areale finden – fast die Hälfte
der Bauzonenreserven ist grös-
ser als 0,5 Hektar. An so grossen
Arealen haben die Gemeinden
und die Region natürlich ein
grösseres Interesse als an Einfa-
milienhäusern», sagt Planungs-
leiterin Dunja Kovári.

Die Ergebnisse der Umfra-
ge sind nun in eine Arbeitshilfe
zur Baulandmobilisierung ein-
geflossen. Diese enthält eine
nach Gemeinden aufgeglieder-
te Übersicht über die Verfüg-
barkeit der Bauzonenreserven.
Weiterhin spricht sich die
Arbeitshilfe erneut für die Not-
wendigkeit der Baulandmobili-

sierung und Veröffentlichung
der entsprechenden Bauland-
angebote aus. Ein Argumenta-
rium für die kommunale
Nutzungsplanung ist ebenfalls
enthalten. Kovári: «Die Ge-
meinden wissen nun um die
Entwicklungsabsichten der
Eigentümer. Dieses Wissen
können sie in etwaige Nut-
zungsplanungsrevisionen ein-
bringen und zum Beispiel Um-
zonungen vornehmen.»

Der Ball liegt nun erneut bei
den Gemeinden. Dunja Kovári
freut sich, dass nach der letzten
Info-Veranstaltung von Zurzi-
biet Regio im März 2019 «er-
staunlich viele» Gemeinden die
Initiative ergriffen und sich stra-
tegisch mit der Bauzonennut-
zung auseinandergesetzt hätten.

David Rutschmann

Wie hier in Rekingenbesteht imgesamtenBezirk Baupotenzial.Bild: zvg


